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Nach alter Rechtslage mussten Miet-
verträge für Praxen, die eine Miet-
dauer von mehr als einem Jahr vorse-
hen, schriftlich geschlossen werden. 

Andernfalls waren sie zwar nicht unwirksam, 
galten aber als auf unbestimmte Zeit geschlos-
sen und waren infolge noch vor Ablauf der ver-
einbarten Mietzeit ordentlich kündbar.

Abgesenkte Formanforderung 
für Geschäftsraum- und Grund-
stücksmietverträge 

Mit dem vierten Bürokratieentlastungsgesetz 
(BEG IV), das seit dem 1. Januar 2025 in Kraft 
ist, wurde die Formanforderung für Geschäfts-
raum- und Grundstücksmietverträge mit einer 
Laufzeit von über einem Jahr abgesenkt. Für 
solche Verträge reicht nun der Abschluss in 
bloßer Textform aus, um nicht – trotz der an-
derslautenden Vereinbarung – auf unbestimmte
Dauer zu gelten. Die (strengere) Schriftform 
bleibt aber weiterhin formwahrend. 
Das Ziel des Gesetzgebers war es, die Wirt-
schaft durch diese Neuerung „von überflüssi-
ger Bürokratie zu entlasten“ – grundsätzlich ein 
sinnvolles und lobenswertes Ansinnen. Jedoch 
kann die Neuerung in der Praxis zu erheblicher 
Rechtsunsicherheit über Bestand und Inhalt 
von Mietvertragsverhältnissen führen. Zudem 
besteht nun akuter Handlungsbedarf für Mie-
ter oder Vermieter, die von einem infolge eines 
Formverstoßes unter Umständen bestehenden 
ordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch ma-
chen und das Mietverhältnis noch vor dem ver-
einbarten Laufzeitende beenden möchten. 

Mietverträge prüfen lassen und bis 
Jahresende ordentlich kündigen

Nach den Übergangsvorschriften gilt die Neu-
regelung unmittelbar für Verträge, die nach 
dem 31. Dezember 2024 geschlossen werden, 
und zwar auch für Vereinbarungen, mit denen 
Altverträge geändert werden. Auf Verträge, die 
vor dem 1. Januar 2025 geschlossen wurden 
(„Altverträge“), ist die Neuerung ab dem 2. Ja-

nuar 2026 anzuwenden. Ein Altvertrag, der zwar
der Textform, nicht aber der Schriftform ge-
nügt, gilt daher bis zum 1. Januar 2026 als auf 
unbestimmte Zeit geschlossen und kann bis zu 
diesem Zeitpunkt noch ordentlich gekündigt 
werden. Sofern keine Partei fristgerecht kün-
digt, unterliegt der Vertrag ab dem 2. Januar 
2026 wieder der ursprünglich vereinbarten 
Vertragsdauer und ist dann nicht mehr ordent-
lich kündbar. Mieter oder Ver-
mieter, die sich von ihrem 
Mietvertrag vorzeitig lösen 
wollen, sollten diesen daher 
zeitnah prüfen lassen. 
Zudem sollten Mieter oder 
Vermieter zumindest noch 
im laufenden Kalender-
jahr vorsichtig mit dem 
Abschluss von Nachtrags-
vereinbarungen zu Altver-
trägen sein. Wird ein der 
Schriftform nicht genügen-
der Altvertrag im Laufe des 
Jahres 2025 durch einen 
nur der Textform genügenden Nachtrag ge-
ändert, kann dadurch der ursprüngliche Form-
mangel unter Umständen geheilt werden. Mit 
Abschluss des Nachtrags würde also womög-
lich das ordentliche Kündigungsrecht entfallen.

Rechtsunsicherheit – (k)ein Vertrag 

Die Textform erfordert nach dem Gesetzes-
wortlaut, dass „eine lesbare Erklärung, in der 
die Person des Erklärenden genannt ist, auf 
einem dauerhaften Datenträger abgegeben 
werden“ muss. Dies trifft unter anderem auf 
elektronische Kommunikationsmittel wie etwa 
E-Mail, SMS oder Messengernachrichten zu. 
Es stellt sich bereits die Frage, ob es für einen 
Vertragsschluss in Textform genügt, dass die 
Vertragserklärungen jeweils auf einem Schrift-
stück oder Datenträger abgegeben werden, 
oder ob sie sich auf demselben Dokument be-
finden müssen. Reicht es also aus, wenn bei-
spielsweise der Vermieter dem Mieter den 
Mietvertrag per E-Mail übersendet und der 

Mieter daraufhin mit „OK“ antwortet, oder muss 
der Mieter für den formgerechten Vertrags-
abschluss den Mietvertrag mitsamt seiner 
Erklärung zurücksenden – unter Umständen 
sogar auf dem angehängten Vertrag?
Neben der dadurch hervorgerufenen Unsicher-
heit, ob überhaupt ein Vertrag zustande ge-
kommen ist, wird es bei einem Vertrag in blo-
ßer Textform zudem oftmals Schwierigkeiten 

bereiten, festzustellen, was 
genau Vertragsinhalt gewor-
den ist. Gerade dann, wenn 
vorab verschiedene Entwürfe 
(die unter Umständen nicht 
als solche gekennzeichnet 
waren) hin- und hergeschickt
wurden oder Anlagen zum 
Vertrag nicht mit diesem in 
einer Datei oder einem Do-
kument zusammengefasst 
wurden. Noch unübersichtli-
cher wird es, wenn nach-
trägliche Änderungen am 
Vertrag durch den bloßen 

Wechsel von E-Mails oder gar Messenger-
nachrichten erfolgen, zumal diese deutlich 
schwerer nachzuhalten sind. 

Fazit

Mit der Absenkung des Schriftformerfordernis-
ses auf die bloße Textform wollte der Gesetzge-
ber zwar die Bürokratie reduzieren, schafft in der 
Praxis jedoch neue Unsicherheiten. Gerade für 
Praxisinhaberinnen und -inhaber, die langfristig 
gemietete Räume nutzen, können sich daraus 
erhebliche Risiken ergeben – etwa im Hinblick 
auf die Wirksamkeit, Laufzeit und Kündbarkeit 
ihrer Mietverträge. Kieferorthopädinnen und 
Kieferorthopäden sollten deshalb bestehende 
Mietverträge sowie geplante Nachtragsverein-
barungen sorgfältig prüfen lassen und gegebe-
nenfalls noch bis Ende 2025 über eine ordentli-
che Kündigung nachdenken. Nur so lässt sich 
vermeiden, dass ein formwidriger Vertrag unbe-
absichtigt Bestand hat oder ein eigentlich ge-
wolltes Kündigungsrecht verloren geht.

Olaf Diederich 
Rechtsanwalt bei Schultze & Braun
Standort Bremen 
Schultze & Braun
www.schultze-braun.de

Viele Kieferorthopädinnen und Kieferorthopäden sind 
in gemieteten Praxisräumen tätig, die sie mit einer 
festen Mietdauer über mehrere Jahre, oftmals auch 
mit Verlängerungsoptionen, gemietet haben. Eine ge-
setzliche Neuregelung hat die Formanforderungen an 
den Abschluss solcher Mietverträge abgesenkt. Wel-
che Risiken damit für die Beteiligten einhergehen und 
welche Auswirkungen dies auf ein möglicherweise be-
stehendes Recht zur Kündigung noch vor Ablauf der 
vereinbarten Mietzeit hat, erläutert Olaf Diederich von 
Schultze & Braun.

Wegfall des Schriftformgebots: 

Handlungsbedarf und Risiken 
bei Praxismiet verträgen
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Ein Beitrag von Olaf Diederich, Rechtsanwalt 
bei Schultze & Braun in Bremen.
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Virtual Roots 2.0 

Entdecken Sie unsere Lösungen zur  
Wurzelvisualisierung in der iOrtho™ Software

Die iOrtho™ Software bietet durch die Integration von Wurzeldatenbanken, Virtual Roots 2.0 

und dem Intelligent Root System (IRS) umfassende Lösungen zur Wurzelvisualisierung für Ihre 

3D-Behandlungsplanungen.
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Virtual Roots 2.0 ermöglicht durch die Integration von OPG-Daten eine 

höhere Genauigkeit als herkömmliche Wurzeldatenbanken.

Mithilfe des Algorithmus von Angel Aligner™ wird aus einem OPG eine 

Unterstützung der digitalen Behandlungsplanung, ohne zusätzliche 

Aufnahme oder Strahlenbelastung.

Mithilfe des Intelligent Root Systems (IRS) können wurzel- und

werden.

IRS unterstützt mit einer fortschrittlichen Datenanalyse und der 

Visualisierung detaillierter Wurzel- und Kroneninformationen eine 

präzisere Planung der Zahnbewegungen und ermöglicht dadurch die 

digitale Anpassung der Wurzelpositionen.


